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Vorwort 

Die Abgrenzung zwischen Verwertung und Beseitigung ist derzeit eines 
der umstrittensten Problemfelder des Abfallrechts. Dadurch drohen andere 
Themen aus dem Blick zu geraten. Ein sehr bedeutsames ist die Ausgestal-
tung der Verwertung. Das betrifft insbesondere die nähere Bestimmung der 
Begriffe "ordnungsgemäß", "schadlos" und "hochwertig" sowie die Präzi-
sierung der Verordnungsermächtigungen nach §§ 7 und 8 KrW-/AbfG. Pro-
blematisch ist seit jeher das Verhältnis von Anlagenzulassungs- und Abfall-
recht. Ohne eindeutige Kontur ist auch die Abgrenzung zwischen Erzeuger 
und Besitzer nach § 3 Abs. 5 KrW-/AbfG. Die Ausgestaltung der Verwer-
tung hat letztlich auch Rückwirkungen auf die Abgrenzung zur Beseitigung. 
Existiert für die Verwertung ein hohe Standards sicherstellendes Entsor-
gungsregime, besteht keine umweltpolitische Rechtfertigung, Abfalle dem 
Beseitigungsregime zuzuordnen. 

Die Studie "Rechtliche Grundsatzfragen der Auslegung der neuen abfall-
rechtlichen Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes", die 
durch Mittel des Umweltforschungsplanes, FKZ: 298 31 720 01 des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gefördert 
und vom Umweltbundesamt vergeben wurde, liefert eine eingehende Aus-
einandersetzung mit den skizzierten Rechtsfragen. Sie wurde im Sommer 
2000 abgeschlossen. Für ihre engagierte, gründliche und sachkundige Mit-
wirkung danke ich sehr herzlich Frau Sibylle Feaux de Lacroix. Herrn 
Kloepfer danke ich für die Aufnahme in die "Schriften zum Umweltrecht", 
Herrn Sirnon für die Einreihung in sein Verlagsprogramm. 

Aachen, im Mai 2001 Waller Frenz 
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Einführung 

Während die Abgrenzung zwischen Verwertung und Beseitigung jüngst 
insbesondere im Hinblick auf Mischabfälle1 ins Blickfeld rückte,2 bleibt 
die Ausgestaltung der stofflichen Verwertung weitgehend im Dunkeln. 
Dies gilt insbesondere für die grundlegenden Anforderungen in der Basis-
norm des § 5 Abs. 3 KrW-/AbfG. Vor allem die dort geregelten Grundfra-
gen gilt es daher näher zu untersuchen, ebenso die Qualifizierung und 
Ausgestaltung der Hochwertigkeit nach § 5 Abs. 2 KrW-/AbfG. Darauf 
bauen dann die Verordnungsermächtigungen in § 7 KrW-/AbfG und die 
sachgebietsspezifischen Festlegungen in §§ 8, 9 KrW-/ AbfG erst auf, 
ebenso die Verteilung abfallrechtlicher Pflichten zwischen verschiedenen 
Erzeugern und Besitzern. Von dem sich ergebenden Gesamtsystem hängt 
dann ab, ob das im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz vorgegebene 
Verwertungskonzept taugt und ein immer wieder vorgebrachtes Bedürfnis 
nach einer Ausweitung des Bereichs der Beseitigungsabfälle besteht. Das 
ist umso weniger der Fall, je höher die Standards des Verwertungsregimes 
sind. 

§ 5 KrW -I AbfG ist von anderen Vorschriften des öffentlichen Rechts und 
dabei insbesondere von Produktvorschriften, die in diesem Zusammenhang 
von Bedeutung sein können, abzugrenzen. Danach ist die ordnungsgemäße 
von der schadlosen Verwertung zu scheiden. Die Grenzziehung zwischen 
Anforderungen aus dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zu Vorgaben 
aus anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften für die Verwendung sekun-
därer Rohstoffe kann auch nicht losgelöst von der Frage erfolgen, wann ein 
Entsorgungsvorgang zu Ende ist. Auch insoweit besteht Unsicherheit und 

1 Aus der Rspr. BVerwG, DVBI. 2000, 1356; bereits OVG Lüneburg, NVwZ 
1998, 1202 (1203); OVG Münster, NVwZ 1998, 1207 (1209); OVG Koblenz, UPR 
1998, 240-Ls.; VGH München, NVwZ 1998, 1205 (1205); restriktiver noch VG 
Sigmaringen, NVwZ 1998, 429 (431); VG Regensburg, NVwZ 1998, 431 (432); 
offener dagegen schon VG Düsseldorf, NVwZ-RR 1997, 347 (347 f.). 

2 Generell siehe etwa Bund-Länder-AG, Abfallbegriff, Abfallverwertung und Ab-
fallbeseitigung nach dem KrW-/AbfG, Stand 6.11.1997; Dolde/Vetter, Abgrenzung 
von Abfallverwertung und Abfallbeseitigung nach dem KrW-/AbfG; dies., NVwZ 
1997, 937 ff.; Fluck, KrW-/AbfG, § 4 Rn. 96 ff.; Frenz, KrW-/AbfG, § 4 
Rn. 19 ff.; Kunig, in: ders./Paetow/Verstey1, KrW-/AbfG, § 4 Rn. 20 ff.; von Lers-
ner/Wendenburg, KrW-/AbfG, § 4 Rn. 18 ff.; Schink, VerwArch. 88 (1997), 230 
(250 ff.); Weidemann, in: Brandt/Ruchay/Weidemann, KrW-/AbfG, § 4 Rn. 81 ff.; 
ders., NVwZ 1998, 258 ff. 
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ein großer Klärungsbedarf in der Praxis. Freilich ist im Rahmen der Frage-
stellung zu beachten, daß sich die Schadlosigkeit gern. § 5 Abs. 3 S. 3 
KrW -/ AbfG auch auf die Schadstoffanreicherung im Wertstoffkreislauf be-
zieht, so daß sich nach dem Ende des Entsorgungsvorgangs Überschneidun-
gen von Anforderungen aus dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und 
anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben können. Die Untersu-
chung im einzelnen soll anband praktisch bedeutsamer Beispiele erfolgen. 
Ein Gebiet, in dem ein besonderer Konflikt auftaucht und europarechtliche 
Regelungen mit hereinspielen, ist die Herstellung, das loverkehrbringen und 
die Verwendung von Bauprodukten. Neben den darauf bezogenen Vor-
schriften bedarf es einer Durchforstung weiterer in anderen Gebieten ein-
schlägiger Vorschriften wie dem Chernikaliengesetz. Bei der Abgrenzung 
der Ordnungsgemäßheit von der Prüfung der Schadlosigkeit der Verwertung 
bedarf es einer Untersuchung der in § 5 Abs. 3 KrW-/AbfG aufgestellten 
Definitionen. Die inhaltliche Offenheit des Begriffs der "Ordnungsgemäß-
heit" steht der Schadlosigkeit mit normativ festgelegtem Gehalt gegenüber. 
Bereits auf der Basis einer vorläufigen Abgrenzung kann dann untersucht 
werden, inwieweit die Schadlosigkeit über die Prüfung anderer öffentlich-
rechtlicher Vorschriften im Rahmen der Ordnungsgemäßheit abgedeckt 
werden kann. Trotz der Unterscheidung in § 5 Abs. 3 KrW -/ AbfG spricht 
für die grundsätzliche Möglichkeit einer solchen "Abschichtung" der Prü-
fung der Schadlosigkeit die inhaltliche Offenheit der Ordnungsgemäßheit; 
diese kann auch öffentlich-rechtliche Vorschriften einschließen, die Anfor-
derungen an die Schadlosigkeit stellen. Für die Frage, ob eine davon ver-
schiedene Schadlosigkeitsprüfung noch erforderlich ist, bedarf es eines 
tieferen Eindringens in die untersuchten Regelungswerke, um die Überein-
stimmung ihres Zwecks mit dem des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgeset-
zes vor allem in Gestalt einer umweltgerechten Entsorgung und damit einer 
Begegnung der abfallspezifischen Gefahren festzustellen. Insbesondere dann 
kommt eine Übernahme von Prüfungsergebnissen in Betracht. Im Anschluß 
an die bereits vorstehend gefundenen Ergebnisse werden näher die Ord-
nungsgemäßheil und die Schadlosigkeit der Verwertung anband der Rege-
lung des § 5 Abs. 3 KrW -/ AbfG spezifiziert. Es bietet sich an, diesen Fra-
genkamplex anband eines aktuellen und vielschichtigen Beispiels zu unter-
suchen, nämlich der Abfallverwertung im Bergbau. 

Es stellt sich das Problem, daß über die Grundanforderungen des § 5 
Abs. 3 KrW -/ AbfG für die stoffliche Verwertung im Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetz keine spezifischen Anforderungen an die Ordnungsgemäß-
heil festgelegt sind und § 5 Abs. 3 KrW -/ AbfG auf andere Vorschriften ver-
weist. § 21 KrW-/AbfG sieht freilich die Möglichkeit von Anordnungen im 
Einzelfall vor, die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlich sind. Von 
daher stellt sich die Frage, ob im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
nicht doch bestimmte abfallrechtliche Anforderungen an die ordnungsge-
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mäße Verwertung vorausgesetzt werden. Können solche aus dem in § 1 
KrW -I AbfG festgelegten Zweck des Gesetzes der Förderung der Kreislauf-
wirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen abgeleitet werden? 
Oder ist dieser Zweck bereits mit § 5 Abs. 3 KrW-/AbfG ausreichend kon-
kretisiert? Inwieweit vertragen sich aus diesem Zweck und der Ermächti-
gung des § 21 KrW-/AbfG abgeleitete Anforderungen mit dem Bestimmt-
heitsgebot? Anband der Untersuchung des Beispiels der Abfallverwertung 
im Bergbau lassen sich die Anforderungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz 
und Vorschriften der Gefahrstoffverordnung sowie des Arbeitsschutzes her-
ausarbeiten. 

Bei der Erläuterung von "Beschaffenheit der Abfälle" und "Ausmaß der 
Verunreinigungen" im Rahmen der Schadlosigkeit der Verwertung wird zu-
nächst an die Begrifflichkeit des die Verwertung von der Beseitigung ab-
grenzenden § 4 KrW-/AbfG angeknüpft, der explizit die im einzelnen 
Abfall bestehenden Verunreinigungen berücksichtigt. Auch für § 5 Abs. 3 
KrW-/AbfG stellen sich die insbesondere im Rahmen von § 4 Abs. 3 
KrW -I AbfG diskutierten Fragen: Ist die Vermischung eine Verunreinigung? 
Ist für die Beschaffenheit die einzelne Abfallfraktion oder die Abfallge-
samtheit maßgeblich? 

"Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit" werden näher defi-
niert im Rahmen der Beseitigung in § 10 Abs. 4 KrW-/AbfG. Es stellt sich 
die Frage, inwieweit hier eine Anknüpfung möglich und ggf. eine Modifi-
kation für die Gegebenheiten der Verwertung erforderlich ist. Zu klären 
gilt, inwieweit aufgrund der Voranstellung dreier Begriffe in § 5 Abs. 3 
KrW -I AbfG nur bestimmte Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemein-
heit erlaßt werden. Sind nur im Hinblick auf diese drei Tatbestandsmerk-
male Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit auszuschließen oder 
generell, also nicht auf bestimmte Determinanten verengt? Wie ist das Ver-
hältnis der "Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit" zu dem Re-
gelbeispiel ,,keine Schadstoffanreicherung im Wertstoffkreislauf'? Handelt 
es sich bei diesem Regelbeispiel nur um einen Ausdruck des bislang ge-
wonnenen Gehaltes von "Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemein-
heit", oder bildet dieses Regelbeispiel eine Erweiterung? Für die erste Sicht 
spricht die Formulierung "insbesondere". Zudem liegt eine Verschiebung 
des Akzentes von "Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit" nach 
§ 5 Abs. 3 S. 3 KrW-/AbfG gegenüber § 10 Abs. 4 KrW-/AbfG dadurch 
vor, daß diese nicht zu erwarten sein dürfen. Daran zeigt sich ein Zukunfts-
bezug, der zwar auch in § 10 Abs. 4 KrW-/AbfG anerkannt ist,3 gleich-
wohl möglicherweise durch die Formulierung ,,keine Schadstoffanreiche-
rung im Wertstoffkreislauf' besonders betont und spezifiziert wird. Bei 

3 Etwa Frenz, KrW-/AbfG, § 10 Rn. 14 f. m. w. N. 

2 Frenz 


